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Recht & Steuern

Schadenmanagement

„Nicht alles gefallen lassen“
Rechtsanwältin Dr. Daniela Mielchen bekämpft die Schadensteuerung der Versicherungen

Redaktion: Das Schadenma-
nagement hilft den Versiche-
rungen, ihre Kosten im Griff zu 
behalten. Das wirkt sich positiv 
auf Versicherungsprämien aus. 
Was ist daran auszusetzen?
Dr. Daniela Mielchen: Hinter 
dem Schadenmanagement 
steht das Prinzip unberech­
tigter Kürzungen. Positionen, 
die dem Geschädigten und der 
Werkstatt zustehen, werden 
einbehalten, in der Hoffnung, 
dass diese nicht dagegen vor­
gehen. Das gesparte Geld soll 
dann einen Prämienpreis­
kampf finanzieren. Das Fraun­
hofer Institut ermittelt derzeit 
durchschnittliche Stundenver­
rechnungssätze in deutschen 

Autohäusern und Werkstätten. 
Diese Werte wird die Versiche­
rungswirtschaft vermutlich — 
analog zur Mietwagenrecht­
sprechung — nutzen, um an 
der Preisschraube zu drehen. 
Da geraten viele Autohäuser 
in arge Bedrängnis, nur damit 
die Prämie für den Ver­
braucher noch um ein 
paar Cent sinken 
kann. 

Ihre Kanzlei Mielchen & 
Coll. wickelt bundesweit Haft-
pflichtschäden ab. Was ist der 
Unterschied zu dem von Ihnen 
initiierten Netzwerk Auto-
SMS?
Mielchen & Coll. hat sich auf 

die bundesweite Scha­
denabwicklung in Ko­
operation mit Auto­
häusern und Werkstät­
ten spezialisiert. Auto-
SMS hingegen ist ein 
Netzwerk von Anwäl­
ten, welche dem Ge­
schädigten eine Scha­
denabwicklung direkt 
vor Ort anbieten. 

Wie verträgt sich das 
bundesweite Agieren 
mit dem Netz SMS?
Ich denke, dass sich 
beide ergänzen. Für 
die außergerichtliche 
zügige Abwicklung 

von Verkehrsunfällen ist es 
aufgrund der heutigen Tech­
nik und der modernen Medien 
nicht notwendig, vor Ort zu 
sitzen — die Versicherungen 
tun dies auch nicht. Wenn die 
Fälle jedoch tatsächlich mal zu 
Gericht müssen, greifen auch 

wir auf die Anwälte von Auto-
SMS zurück, die dann die loka­
le Vertretung übernehmen. 

Warum ist es wichtig, bei 
einem Unfallschaden einen 
Anwalt einzuschalten?
Die letzten Jahre des Schaden­
managements der Versiche­
rungen haben gezeigt, dass  
mangelnde Gegenwehr zu ei­
ner beispiellosen Kürzungs­
politik der Versicherer geführt 
hat. Nachdem weiteres Preis­
dumping nun viele Kfz-Be­

triebe die Existenz kosten 
kann, haben die meisten 
nichts mehr zu verschenken. Es 
ist daher anzuraten, die Scha­
denabwicklung über Anwälte 
zu betreiben, damit jeder das 
erhält, was ihm zusteht. 

Hat sich der Anwalt nicht 
durch das neue Rechtsdienst-
leistungsgesetz erübrigt?
Ganz im Gegenteil. Gerade 
das neue RDG eröffnet sehr 
gute Chancen, der Schaden­
lenkung der Versicherungen in 
einer Allianz aus Autohaus, 
Sachverständigem und Anwalt 
wirksam entgegenzutreten. So 
ist es dem Autohaus nun mög­
lich, seine Kunden bereits 
frühzeitig auf die eigene Scha­
denabwicklungsmöglichkeit 
– gegebenenfalls unter kos­
tenfreier Einschaltung eines 
Anwalts – hinzuweisen und 
damit zu werben. Überdies 
entlastet die Hinzuziehung 

unserer Kanzlei das 
Autohaus von der lei­
digen Hinterhertelefo­
niererei und gegebe­
nenfalls von Haftungs­
problemen. Denn wer 

damit wirbt, muss es im Zwei­
fel auch können. Und das Kön­
nen liefert der Anwalt.

Derzeit verbreitet sich eine an-
dere Art des Schadenmanage-
ment, das Fairplay-Konzept 
der Allianz. Was hält eine An-
wältin davon?
Für Kaskoschäden ist das eine 
gute Sache. Im Haftpflicht­
schadensfall können sich aller­
dings einige Fallstricke auftun. 
Zum Beispiel werden 130-Pro­
zent-Fälle ab-, und Totalscha­

„Schon allein wegen des Prognose-
risikos empfehlen wir, einen  

Sachverständigen einzuschalten.“

Die Anwaltskanzlei Mielchen & 
Coll. hilft Autohäusern bundes-
weit, Kürzungen von Reparatur-

rechnungen für Unfallschäden 
zu vermeiden. 

Dr. Daniela Mielchen 
gründete das  

Netzwerk Auto-SMS  
und bekämpft das  
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denabrechnungen zunehmen. 
Denn nicht nur der Anwalt, 
sondern auch der freie Sach­
verständige soll außen vor 
bleiben. Die Versicherungen 
und deren Gehilfen werden 
bemüht sein, so viele Fälle wie 
möglich in einen Totalschaden 
hineinzurechnen, der für die 
Versicherung regelmäßig viel 
günstiger ist. 

Fairplay schließt die Einschal-
tung eines Anwalts aus. Nur 
dann kommt die Werkstatt 
schnell zu ihrem Geld. 
Liquidität ist für die 
Werkstätten immens 
wichtig – deshalb 
müsste man dieses 
Konzept doch eher be-
grüßen?
Es ist zu bedenken, dass ich 
möglicherweise den vollstän­
digen Ausgleich meiner An­
sprüche gegen die Schnellig­
keit tausche. Ich denke, dass 
muss nicht sein. Fairplay gibt 
Ihnen nirgends mehr als das 
Gesetz, nur an mancher Stelle 
weniger. Wir treten für den 
vollen Ausgleich der Ansprü­
che innerhalb kürzester Zah­
lungsfristen ein und verfolgen 

dies auch durch die gute per­
sonelle Besetzung unseres 
Büros, die ein tägliches Nach­
telefonieren ermöglicht. 

Haben Kunden überhaupt eine 
Wahlmöglichkeit, wenn sie  
einen Vertrag mit Werkstatt-
bindung unterschrieben ha-
ben?
Ja. Wichtig für die Autohäuser 
ist die Aufklärung ihrer Kun­
den. Werkstattbindung bei 
Kaskoverträgen zwingt den 
Kunden nicht in eine bestimm­

te Werkstatt, sondern be­
schränkt nur seinen Kosten­
erstattungsanspruch auf eine 
gewisse Höhe. Wenn Kunde 
und Autohaus sich einig sind 
und entweder das Autohaus 
einen entsprechenden Nach­
lass gewährt oder aber der 
Kunde eine Zuzahlung aus 
eigener Tasche vornimmt, zum 
Beispiel um seine Garantie­
ansprüche nicht zu verlieren, 
ist die Werkstattwahl frei. In 

Haftpflichtschäden gibt es zu­
dem ohnehin keine Werkstatt­
bindung, sodass jeder freie 
Werkstattwahl hat. 

Welchen Rat geben Sie dem  
Kunden, wenn ihm ein solcher 
Vertrag angedient wird?
Das ist eindeutig: Nicht unter­
schreiben! Lieber ein paar 
Euro mehr Prämie, aber dafür 
ein nach Herstellervorgaben 
repariertes Fahrzeug durch 
den ungehinderten Zugang zu 
dem Autohaus seines Vertrau­

ens. Bei Fremdrepara­
turen droht zudem der 
Verlust von Garantie­
ansprüchen. 

Inwieweit sollte ein 
Sachverständiger eingeschal-
tet werden?
Bei einer Schadensumme von 
über 750 Euro darf auf Kosten 
der gegnerischen Versicherung 
ein freier Sachverständiger 
hinzugezogen werden. Schon 
allein zur Vermeidung des 
Prognoserisikos empfehlen wir 
dringend, dies auch zu tun. 

Welchen Rat geben Sie Werk-
stätten?

Lassen Sie sich von den Versi­
cherungen nicht alles gefal­
len! Bilden Sie Kooperationen 
mit Sachverständigen und An­
wälten. Klären Sie Ihre Kun­
den, am besten schon im Ver­
kaufsgespräch, über die Nach­
teile von Versicherungsverträ­
gen mit Werkstattbindung auf 
und bieten Sie eine Rundum-
Betreuung im Schadensfall an, 
um den Steuerungsaktivitäten 
der Versicherer entgegenzu­
wirken. Sollten Sie entspre­
chende Werbeaussagen pla­
nen, sprechen Sie diese mit 
Ihrem Anwalt ab. Ich bin hier­
bei auch gern behilflich. 

Die Fragen stellte  
Konrad Wenz

Zur Person
Dr. Daniela Mielchen 

�ist Fachanwältin für Verkehrsrecht und Gründerin der 
Kanzlei Mielchen & Coll. mit neun Anwälten. 
�Die Kanzlei ist ausschließlich auf das Verkehrsrecht 
spezialisiert.
�Autohäuser erhalten kostenfrei und bundesweit Un­
terstützung, um zum Beispiel die Schadensteuerung 
der Versicherungen zu unterbinden, Kürzungen zu 
vermeiden, Personal von der Unfallabwicklung zu 
entlasten, Zahlungseingänge zu beschleunigen etc.
E-Mail: d.mielchen@mielco.de,			 

	 Internet: www.mielco.de
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„Hinter dem Schadenmanagement 
der Versicherer steht das Prinzip 

unberechtigter Kürzungen.“


